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RS OGH 2009/1/27 8Ob165/08k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.2009

Norm

ZPO §124

ZPO §426 Abs1

KO §110

KO §171

1. ZPO § 124 heute

2. ZPO § 124 gültig ab 01.01.1898

1. ZPO § 426 heute

2. ZPO § 426 gültig ab 01.05.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/2022

3. ZPO § 426 gültig von 01.01.1898 bis 30.04.2022

Rechtssatz

Hat der - in der Prüfungstagsatzung anwesende - Masseverwalter auf die Zustellung einer schriftlichen

Beschlussausfertigung des mündlich verkündeten Fristbestimmungsbeschlusses nach § 110 Abs 4 KO nicht verzichtet,

so beginnt für ihn die Frist zur Erhebung der Klage nach § 110 KO nicht bereits mit der mündlichen

Beschlussverkündung in der Tagsatzung, weil es in diesem Fall an den Voraussetzungen für den Beginn des Laufs der

Frist nach § 124 ZPO in Verbindung mit § 171 KO mangelt.Hat der - in der Prüfungstagsatzung anwesende -

Masseverwalter auf die Zustellung einer schriftlichen Beschlussausfertigung des mündlich verkündeten

Fristbestimmungsbeschlusses nach Paragraph 110, Absatz 4, KO nicht verzichtet, so beginnt für ihn die Frist zur

Erhebung der Klage nach Paragraph 110, KO nicht bereits mit der mündlichen Beschlussverkündung in der Tagsatzung,

weil es in diesem Fall an den Voraussetzungen für den Beginn des Laufs der Frist nach Paragraph 124, ZPO in

Verbindung mit Paragraph 171, KO mangelt.
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